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Zum Rücktritt von Oberkriegskommissär
Oberst Zuber.

Beinahe ein Siebenziger, tritt Herr Oberst Zuber,
der dem Bunde und der Armee, speziell deren Ver-
pflegungswesen, während so langer Jahre wert-
volle und treue Dienste zunächst als Chef des Ver-
pflegungsbureaus, dann schon in den ersten Zeiten der
Mobilisation als Oberkriegskommissär geleistet hat, in
den wohlverdienten Ruhestand. Es bedeutet eine An-
erkennung der Wertschätzung, deren der Scheidende
auch bei den unteren Chargen der Verpflegungsfunk-
tionäre sich erfreute, wenn
auch aus den Kreisen der
Fouriere der Wunsch nach ei-
ner Würdigung der Verdienste
des zurücktretenden Chefs des
Verpflegungswesens d. Armee
laut geworden ist.

Es waren schwierige Zei-
ten, in denen Herr Oberst
Zuber sein auch im Frieden
verantwortungsvolles Amt an-
treten musste. Die damals
noch ungenügende Abgren-
zung und damit Verwischung
der Kompetenzen zwischen
Oberkriegskommissariat und
Armeekriegskommissär mach-
ten die Aufgabe nicht leich-
ter. Ein ausgesprochenes Or-
ganisationstalent, eiserne E-
nergie und ein unbeugsamer
Arbeitswille, Eigenschaften, die dem Scheidenden bis
heute unvermindert erhalten geblieben sind, halfen
ihm über alle Schwierigkeiten hinweg und sicherten
unseren Truppen und der Zivilbevölkerung eine aus-
reichende Verpflegung auch! dann noch, als es rings
um uns knapp zu werden begann. Die Erfahrungen
der Mobilisationszeit führten u. a. auch zu einer völ-
Ilgen Umgestaltung der Vorschriften im Verwaltungs-
reglement, das heute, leider immer noch als blosser
Entwurf, vorliegt. Haben an diesem Entwürfe auch

einige höhere Verwaltungsoffiziere mitgewirkt, so bleibt
die Hauptarbeit doch das unbestrittene Verdienst des
Scheidenden. Es ist allseitiger Wunsch, dass die In-
stanzen, denen die Prüfung und Genehmigung des

Entwurfes obliegt, diese beschleunigen möchten. Der
Entwurf enthält Bestimmungen, die von weittragender
Bedeutung auch für die unteren Verpflegungsfunk-
tionäre sind und von dem Verständnis zeugen, das
der Verfasser des Entwurfes der Bedeutung auch
ihrer Arbeit und der Grösse ihrer Verantwortung
entgegengebracht hat. Mit der gleichen, tiefen Ein-
sieht in die Bedürfnisse der Truppe ist Herr Oberst
Zuber auch an die Lösung der übrigen, mannigfa-

chen Fragen herangetreten,
die sich aus den Erfahrungen
unserer Mobilisationszeit und
derjenigen der kriegsführen-
den Armeen ergeben haben.
Besondere Aufmerksamheit
widmete er noch in der letz-
ten Zeit der ebenso bren-
nenden wie hart umstritte-
nen Frage der Traktionsmit-
tel für den Verpflegungsnach-
schub und der Frage einer
einwandfreien Brotversorgung
der Truppe. Sein Lebens-
werk ist bei seinem Rück-
tritte nicht vollendet. Bei
seiner geistigen und körper-
liehen Rüstigkeit, die ihm
auch im Ruhestande noch
lange erhalten bleiben möge,
wäre ihm die Vollendung

ein Leichtes gewesen, hätte ihm nicht das Alter die
unvermeidliche Grenze gesetzt, vor der es für uns
Alle kein Halt gibt.

In sein Otium darf er die Versicherung der rück-
haltlosen Anerkennung seiner Tätigkeit aller Funk-
tionäre des Truppenverpflegungsdienstes und ihren
Dank mitnehmen.

Oberst Werder
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